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19. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Regierungsrat des
Kantons Basel-Landschaft und B. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
2C_979/2018 vom 22. Januar 2020

Regeste (de):

Art. 83 lit. f Ziff. 2 BGG; Art. 1 Abs. 3 lit. d, Art. 13 lit. f und Art. 18 Abs. 1 der Interkantonalen
Vereinbarung vom 25. November 1994/15. März 2001 über das öffentliche
Beschaffungswesen; Wirtschaftlichkeitsgrundsatz; Wirkung der Aufhebung der
Zuschlagsverfügung; Kompetenz der kantonalen Beschwerdeinstanz, ein reformatorisches
Urteil zu fällen.

Vorliegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Art. 83 lit. f Ziff. 2
BGG im Kontext der Kompetenz der kantonalen Beschwerdeinstanz, ein reformatorisches
Urteil zu fällen (E. 1).

Die Aufhebung einer Zuschlagsverfügung wirkt nicht nur inter partes, sondern entfaltet eine
ungeteilte Wirkung für sämtliche am Vergabeverfahren beteiligten Anbieterinnen. Hebt eine
kantonale Beschwerdeinstanz die Zuschlagsverfügung der Vergabebehörde auf und korrigiert
eine rechtsfehlerhafte Anwendung der Zuschlagskriterien durch die Vergabebehörde, hat sie -
soweit dem nicht verfahrensrechtliche Hindernisse entgegenstehen - wieder sämtliche
Angebote aller am Vergabeverfahren beteiligten Anbieterinnen zu berücksichtigen. Ihre
Kompetenz, ein reformatorisches Urteil zu fällen, darf sie nur in Konstellationen anwenden, die
hinreichend geklärt sind. Eine solche Konstellation liegt nicht vor, wenn zweifelhaft ist, ob die
Beschwerdeführerin des kantonalen Beschwerdeverfahrens das wirtschaftlich günstigste
Angebot aller noch am Vergabeverfahren beteiligten Anbieterinnen eingereicht hat. Diesfalls
hat die kantonale Beschwerdeinstanz die Angelegenheit zur Neubewertung der Angebote
anhand der von ihr korrigierten Anwendung der Zuschlagskriterien an die Vergabebehörde
zurückzuweisen (E. 6).

Regeste (fr):

Art. 83 let. f ch. 2 LTF; art. 1 al. 3 let. d, art. 13 let. f et art. 18 al. 1 de l'accord intercantonal
du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics; principe de l'utilisation
économique des deniers publics; effet de l'annulation de la décision d'adjudication;
compétence de l'autorité cantonale de recours de prononcer un jugement réformatoire.

Existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF en lien avec
la compétence de l'autorité cantonale de recours de prononcer un jugement réformatoire
(consid. 1).

L'annulation d'une décision d'adjudication ne produit pas seulement des effets inter partes,
mais déploie un effet indivisible sur tous les soumissionnaires impliqués dans la procédure
d'adjudication. Si une autorité cantonale de recours annule la décision d'adjudication de
l'autorité adjudicatrice et corrige une application contraire au droit des critères d'attribution
effectuée par l'autorité d'adjudication, elle doit à nouveau prendre en compte toutes les offres
de l'ensemble des soumissionnaires qui ont participé à la procédure d'adjudication, à moins
que des obstacles procéduraux ne s'y opposent. Elle ne peut user de sa compétence de
prononcer un jugement réformatoire que dans des situations suffisamment claires. Une telle
situation n'est pas présente lorsqu'il est douteux que la recourante dans la procédure de
recours cantonale ait présenté l'offre économiquement la plus favorable parmi tous les
soumissionnaires encore engagés dans la procédure d'adjudication. Dans ce cas, l'autorité
cantonale de recours doit renvoyer la cause à l'autorité adjudicatrice pour nouvelle évaluation
des offres au regard des corrections qu'elle a apportées dans l'application des critères
d'attribution (consid. 6).
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Regesto (it):

Art. 83 lett. f n. 2 LTF; art. 1 cpv. 3 lett. d, art. 13 lett. f e art. 18 cpv. 1 del Concordato
intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli appalti pubblici; principio
dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche; effetti dell'annullamento di una
decisione di aggiudicazione; competenza dell'autorità cantonale di ricorso a emanare un
giudizio riformatorio.

Esistenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 83 lett. f n. 2
LTF con riferimento alla competenza dell'autorità cantonale di ricorso a emanare un giudizio
riformatorio (consid. 1).

L'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes,
ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di
aggiudicazione. Se l'autorità cantonale di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e
corregge un'applicazione contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da parte dell'ente
appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla
procedura di aggiudicazione, a meno che ostacoli procedurali vi si oppongano. Può utilizzare
la propria competenza a pronunciare un giudizio riformatorio soltanto in casi sufficientemente
chiari. Ciò non è il caso se è dubbio che la ricorrente nella procedura di ricorso cantonale abbia
presentato, tra tutti gli offerenti ancora coinvolti nella procedura di aggiudicazione, l'offerta
economicamente più vantaggiosa. In tale evenienza l'autorità cantonale di ricorso deve rinviare
la causa al committente affinché effettui una nuova valutazione delle offerte, sulla base delle
correzioni da lei effettuate concernenti l'applicazione dei criteri di aggiudicazione (consid. 6).

Sachverhalt ab Seite 278
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A. Die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft (nachfolgend:
Vergabebehörde) schrieb im kantonalen Amtsblatt vom 15. Juni 2017 den Dienstleistungsauftrag
"Bearbeitungsstelle 'Fördergesuche Baselbieter Energiepaket'" unter der Meldungsnummer 971647 im
offenen Verfahren aus. Das als "Baselbieter Energiepaket" bezeichnete kantonale Förderprogramm
für Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Gebäudebereich beinhaltete unter anderem
Finanzhilfen für energetische Massnahmen im Gebäudebereich. Der ausgeschriebene Auftrag
umfasste die Bearbeitung von Gesuchen um solche Finanzhilfen anhand von vorgegebenen
Richtlinien. Mit dieser Aufgabe war seit dem 1. Januar 2012 die A. AG mit Sitz in U. (Kanton Basel-
Landschaft) beauftragt gewesen. Der ausgeschriebene Auftrag sah ab dem 1. Januar 2018 ein
einjähriges Vertragsverhältnis mit der Möglichkeit vor, dieses jeweils um ein weiteres Jahr zu
verlängern. Auf die Ausschreibung vom 15. Juni 2017 gingen sechs Angebote ein, wobei Preise
zwischen Fr. 325'825.- und Fr. 539'875.- offeriert wurden. 
B. Mit Zuschlagsverfügung vom 17. Oktober 2017 erteilte der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft den Zuschlag an die A. AG zum Preis von Fr. 412'350.-. Auf Ersuchen der drittplatzierten
B. AG mit Sitz in V., die ein Angebot zum Preis von Fr. 325'825.- eingereicht hatte, begründete die
Vergabebehörde mit Schreiben vom 25. Oktober 2017 ihren Entscheid. Am 6. November 2017 erhob
die B. AG gegen die Zuschlagsverfügung vom 17. Oktober 2017 Beschwerde beim Kantonsgericht
Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Die A. AG nahm am kantonalen
Beschwerdeverfahren als Beigeladene teil und verlangte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde,
soweit darauf einzutreten war. Mit Urteil vom 18. Juli 2018 hiess das Kantonsgericht die Beschwerde
gut und hob die Zuschlagsverfügung vom 17. Oktober 2017 auf. Im Rahmen ihres reformatorischen
Urteils erteilte sie den Zuschlag direkt an die B. AG zum Preis von Fr. 325'825.-. 
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiärer Verfassungsbeschwerde
vom 31. Oktober 2018 gelangt die A. AG an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des 
BGE 146 II 276 S. 279

vorinstanzlichen Urteils vom 18. Juli 2018 und die Bestätigung des Zuschlags vom 17. Oktober 2017
an die A. AG. Eventualiter sei das vorinstanzliche Urteil vom 18. Juli 2018 aufzuheben und die Sache
zur Wiederholung der Angebotsbewertung und einer neuen Zuschlagserteilung im Sinne der
Erwägungen an die Vorinstanz oder an die Vergabebehörde zurückzuweisen. Subeventualiter sei das
vorinstanzliche Urteil vom 18. Juli 2018 aufzuheben und die Sache zum Verfahrensabbruch und zur
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allfälligen Neuausschreibung direkt oder indirekt über die Vorinstanz an die Vergabebehörde
zurückzuweisen. Der Beschwerde sei zunächst superprovisorisch und alsdann definitiv für die
gesamte Dauer des Beschwerdeverfahrens die aufschiebende Wirkung zu erteilen. (...) Der
Abteilungspräsident hat der Beschwerde mit Verfügung vom 20. November 2018 die aufschiebende
Wirkung zuerkannt. (...)
Die II. öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts hat die Angelegenheit am 22. Januar 2020
öffentlich beraten und entschieden. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
(Auszug)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von
Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1 BGG) und mit freier Kognition (vgl. BGE 141 II 113 E. 1 S. 116). 
1.1 Die frist- (Art. 100 Abs. 1 BGG) und formgerecht (Art. 42 BGG) eingereichte Eingabe betrifft eine
Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a BGG) auf dem Gebiet der öffentlichen
Beschaffungen (Art. 83 lit. f BGG) und richtet sich gegen das kantonal letztinstanzliche (Art. 86 Abs.
1 lit. d BGG), verfahrensabschliessende (Art. 90 BGG) Urteil eines oberen Gerichts (Art. 86 Abs. 2
BGG). 
1.2 Auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten nur zulässig, wenn der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den
massgebenden Schwellenwert des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche
Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) oder des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der
Schweizerischen 
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Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen
Beschaffungswesens (SR 0.172.052.68) erreicht und wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung stellt (Art. 83 lit. f BGG; vgl. BGE 143 II 425 E. 1.3 S. 427; BGE 133 II 396 E. 2.1 S.
398). Während im Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde beim Bundesgericht der massgebende
Schwellenwert für Dienstleistungsaufträge Fr. 230'000.- betragen hat und vorliegend erfüllt ist (Art. 83
lit. f Ziff. 1 BGG; vgl. Art. 6 Abs. 2 BöB i.V.m. Art. 1 lit. b der Verordnung des WBF vom 22.
November 2017 über die Anpassung der Schwellenwerte im öffentlichen Beschaffungswesen für die
Jahre 2018 und 2019 [SR 172.056.12]), bedarf das zweite kumulativ zu erfüllende
Eintretenserfordernis der Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung einer genaueren Betrachtung.

1.2.1 Bei der Frage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Art. 83 lit. f Ziff. 2 BGG muss es
sich um eine Rechtsfrage aus dem Gebiet des öffentlichen Beschaffungsrechts handeln. Die
Anwendung rechtsprechungsgemässer Prinzipien auf einen Einzelfall stellt keine Grundsatzfrage dar.
Der blosse Umstand, dass die aufgeworfene Rechtsfrage noch nie entschieden worden ist, genügt
nicht. Es muss sich um eine Rechtsfrage handeln, deren Entscheid für die Praxis wegleitend sein
kann und die von ihrem Gewicht her nach einer höchstrichterlichen Klärung ruft. Im Rahmen ihrer
Begründungspflicht nach Art. 42 Abs. 2 BGG hat die Beschwerdeführerin darzutun, dass die
Voraussetzung nach Art. 83 lit. f Ziff. 2 BGG erfüllt ist (vgl. BGE 143 II 425 E. 1.3.2 S. 428; BGE
141 II 14 E. 1.2.2.1 S. 21; BGE 138 I 143 E. 1.1.2 S. 147; BGE 133 II 396 E. 2.1 f. S. 398). Zudem
muss es sich bei den Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung um Fragen handeln, die für die
Lösung des konkreten Falls erheblich sind (vgl. BGE 139 III 209 E. 1.2 S. 210, BGE 139 III 182 E.
1.2 S. 185; BGE 137 III 580 E. 1.1 S. 582 f.; BGE 135 III 397 E. 1.2 S. 399). 
1.2.2 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin lässt die Vorinstanz den Umstand unberücksichtigt,
dass das Angebot der Beschwerdegegnerin im Vergabeverfahren von der Vergabebehörde lediglich
als drittbestes Angebot bewertet worden sei. Sowohl bei der Beschwerdelegitimation der
Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren als auch bei der direkten Zuschlagserteilung
durch die Vorinstanz werde dies nicht berücksichtigt. Die Vorinstanz erwäge hierzu, die
zweitplatzierte Anbieterin habe den Vergabeentscheid akzeptiert und 
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keine Beschwerde erhoben. Damit verbleibe nach Auffassung der Vorinstanz einzig die drittplatzierte
Anbieterin, was zur direkten Zuschlagserteilung an diese führen müsse. Vor diesem Hintergrund
unterbreitet die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht die folgende Rechtsfrage: "Darf das
Kantonsgericht im Rahmen eines reformatorischen Urteils das Angebot der zweitplatzierten Anbieterin
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unberücksichtigt lassen, weil diese kein Rechtsmittel ergriffen hat, und den Zuschlag direkt auf das
Angebot der drittplatzierten, beschwerdeführenden Partei erteilen?" Die Frage beschlage, so die
Beschwerdeführerin, insbesondere die im interkantonalen Recht vorgesehene Kompetenz der
kantonalen Beschwerdeinstanz, einen neuen Zuschlag direkt zu erteilten. Sodann betreffe die Frage
die im öffentlichen Beschaffungswesen zentralen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der
Beschaffungen und der Gleichbehandlung. Die Beschwerdeführerin begründet die grundsätzliche
Bedeutung ihrer Rechtsfrage auch damit, dass das Bundesgericht diese noch nicht beantwortet habe.
1.2.3 Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Rechtsfrage betrifft die Kompetenz der
kantonalen Beschwerdeinstanz, ein reformatorisches Urteil zu fällen. Die Beschwerdeführerin wirft
damit die Frage auf, unter welchen Voraussetzungen eine kantonale Beschwerdeinstanz den
Zuschlag direkt an eine andere Anbieterin des Vergabeverfahrens erteilen darf, wenn sie den
verfügten Zuschlag der Vergabebehörde aufhebt. Sie stellt diese Rechtsfrage vor dem Hintergrund,
dass die Zuschlagsempfängerin des kantonalen Beschwerdeverfahrens nicht die nächstbesser
platzierte Anbieterin des Vergabeverfahrens gewesen ist und die nächstbesser platzierte Anbieterin
keine Beschwerde erhoben hat. 
1.2.4 Das Bundesgericht hat die von der Beschwerdeführerin unterbreitete Rechtsfrage noch nicht
beantwortet. Es hat in BGE 141 II 14 zwar bereits festgehalten, dass bei einer Aufhebung des
Zuschlags im Rahmen einer Gutheissung der Beschwerde, die Wirkung eines solchen Urteils nicht
auf die Zuschlagsempfängerin des Vergabeverfahrens und die anfechtenden Anbieterinnen
beschränkt werden kann. Vielmehr wirkt sich die Aufhebung eines Zuschlags auf sämtliche am
Vergabeverfahren beteiligten Anbieterinnen aus. Damit hält das Bundesgericht fest, dass der
Aufhebung des Zuschlags ungeteilte Wirkung zukommt. Mit einer Zuschlagsverfügung wird
entschieden, dass die Zuschlagsempfängerin den Zuschlag erhält. Damit 
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wird zugleich gesagt, dass die anderen Anbieterinnen den Zuschlag nicht erhalten (vgl. BGE 141 II 14
E. 4.7 S. 32). Mit dem Wegfall des Zuschlags entfällt sowohl seine positive (Zuschlag an die
erstplatzierte Anbieterin) als auch seine negative (Nichtzuschlag an die anderen Anbieterinnen)
Wirkung. Die Aufhebung der Zuschlagsverfügung wirkt deshalb nicht nur inter partes, sondern für
sämtliche am Vergabeverfahren beteiligten Anbieterinnen. Indessen äussert sich das Bundesgericht
im genannten Urteil im Kontext der Beschwerdelegitimation zur Rechtsfolge der Aufhebung des
Zuschlags (vgl. BGE 141 II 14 E. 4.9 S. 33). Welche Rechtsfolgen die ungeteilte Wirkung der
Aufhebung einer Zuschlagsverfügung im Kontext der Kompetenz der kantonalen Beschwerdeinstanz
zeitigt, ein reformatorisches Urteil zu fällen, ist damit aber nicht geklärt. Folglich liegt eine
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Art. 83 lit. f Ziff. 2 BGG vor. 
1.3 Von der Grundsätzlichkeit der Rechtsfrage abzugrenzen und losgelöst zu beurteilen, ist das
Interesse im Sinne der Beschwerdelegitimation (zum fehlenden Rechtsschutzinteresse an einer bloss
abstrakten Erörterung einer Rechtsfrage vgl. Urteile 2C_639/2017 vom 21. Dezember 2017 E. 1.4.1;
2C_257/2016 vom 16. September 2016 E. 1.2.1; 2C_665/2015 vom 26. Januar 2016 E. 1.1;
2C_553/2015 vom 26. November 2015 E. 1; 2C_409/2015 vom 28. September 2015 E. 1.4). 
1.3.1 Die Beschwerdeführerin ist bereits im kantonalen Verfahren als Partei beteiligt gewesen und dort
mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen (Art. 89 Abs. 1 lit. a BGG). Als Erstplatzierte des
Vergabeverfahrens wurde ihr mit Zuschlagsverfügung vom 17. Oktober 2017 vormals der Zuschlag
erteilt. Mit vorinstanzlichem Urteil vom 18. Juli 2018 wurde der ihr erteilte Zuschlag aufgehoben.
Damit ist sie durch das angefochtene Urteil vom 18. Juli 2018 besonders berührt (Art. 89 Abs. 1 lit. b
BGG). Sie hat im Sinne ihres Hauptantrags ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des
angefochtenen Urteils und der Bestätigung der Zuschlagsverfügung vom 17. Oktober 2017, da sie
damit erneut den Zuschlag erhielte. Gleiches gilt auch für ihren Eventualantrag, mit dem sie eine
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz oder an die Vergabebehörde verlangt. Sie legt genügend
glaubhaft dar, dass die Vorinstanz die Preiskurve zu Unrecht angepasst sowie in rechtswidriger
Weise reformatorisch entschieden hat. Im Rahmen ihres Eventualantrags ist 
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ein erneuter Zuschlag an sie selbst daher denkbar. Deshalb hat sie auch hieran ein schutzwürdiges
Interesse (Art. 89 Abs. 1 lit. c BGG). 
1.3.2 Die Beschwerdeführerin ist demzufolge mit Blick auf den Haupt- und Eventualantrag zur
Erhebung des Rechtsmittels legitimiert. 
1.4 Nach dem Dargelegten ist auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sowohl
im Haupt- als auch Eventualantrag einzutreten, was zugleich die subsidiäre Verfassungsbeschwerde
ausschliesst (Art. 113 BGG). Auf Letztere ist demzufolge nicht einzutreten. (...)
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6. Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz die Zuschlagsverfügung vom 17.
Oktober 2017 nicht nur aufhebt, sondern auch den Zuschlag mit reformatorischem Urteil vom 18. Juli
2018 direkt an die im Vergabeverfahren drittplatzierte Anbieterin erteilt. Die direkte Zuschlagserteilung
stütze sich auf eine neue Bewertung des Angebots der Beschwerdegegnerin und der
Beschwerdeführerin. Die weiteren Angebote der nicht am Rechtsmittelverfahren beteiligten
Anbieterinnen habe die Vorinstanz dabei nicht berücksichtigt. Damit wende die Vorinstanz das
kantonale Recht willkürlich und das interkantonale Recht rechtswidrig an. 
6.1 Gemäss Art. 18 Abs. 1 der Interkantonalen Vereinbarung vom 25. November 1994/15. März 2001
über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB; AS 2003 196) bzw. der Interkantonalen Vereinbarung
vom 15. März 2001 (IVöB/BL; SGS 420.12) kann die Beschwerdeinstanz die Aufhebung der
Zuschlagsverfügung beschliessen und in der Sache selbst entscheiden, falls der Vertrag noch nicht
abgeschlossen ist. Alternativ kann sie die Sache an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber mit
oder ohne verbindliche Anordnung zurückweisen (vgl. auch § 30 Abs. 4 des Gesetzes des Kantons
Basel-Landschaft vom 3. Juni 1999 über öffentliche Beschaffungen [BeG/BL; SGS 420]). 
6.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin muss für ein reformatorisches Urteil neben einem liquiden
Sachverhalt auch ein entsprechender Antrag der Vergabebehörde auf die direkte Erteilung des
Zuschlags vorliegen. Die Vorinstanz hätte daher nur bei einem entsprechenden Antrag der
Vergabebehörde den Zuschlag direkt an die Beschwerdegegnerin erteilen dürfen. 
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6.2.1 Die Kompetenz zur Fällung eines reformatorischen Urteils ist im interkantonalen Recht
ausdrücklich vorgesehen (vgl. Art. 18 Abs. 1 IVöB). Nach dem Wortlaut der genannten
Bestimmungen ist diese Kompetenz der kantonalen Beschwerdeinstanz lediglich an die
Voraussetzung geknüpft, dass der beschaffungsrechtliche Vertrag mit der Zuschlagsempfängerin des
erstinstanzlichen Vergabeverfahrens noch nicht abgeschlossen ist. Die kantonale Beschwerdeinstanz
hat in diesem Zusammenhang jedoch weiterhin den Ermessensspielraum der Vergabebehörde zu
beachten. Denn eine Überprüfung der Angemessenheit einer Zuschlagsverfügung ist nicht
vorgesehen (...). Im Lichte von Art. 16 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 IVöB hat die Beschwerdeinstanz ihre
Kompetenz, im Sinne von Art. 18 Abs. 1 IVöB reformatorisch zu urteilen, nur mit Zurückhaltung
wahrzunehmen und die Angelegenheit im Grundsatz an die Vergabebehörde zurückzuweisen. Durch
einen eigenen Zuschlag würde sie andernfalls zu stark in das Ermessen der Vergabebehörde
eingreifen (vgl. Botschaft vom 19. September 1994 zu den für die Ratifizierung der GATT/WTO-
Übereinkommen [Uruguay-Runde] notwendigen Rechtsanpassungen [GATT-Botschaft 2] BBl 1994 IV
950, 1201). Mit anderen Worten hat eine Aufhebung des Vergabeentscheids angesichts des grossen
Ermessensspielraums der Vergabebehörden folglich regelmässig eine Rückweisung an die
Vergabebehörde mit einer verbindlichen Anordnung der kantonalen Beschwerdeinstanz zur Folge (vgl.
GALLI/ MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. Aufl. 2013, Rz.
1396; POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, Rz. 432; WOLF, Die Beschwerde gegen
Vergabeentscheide - Eine Übersicht über die Rechtsprechung zu den neuen Rechtsmitteln, ZBl
104/2003 S. 26). Die Kompetenz der Beschwerdeinstanz, ein reformatorisches Urteil zu fällen, hat
sie ausschliesslich in Konstellationen anzuwenden, die hinreichend geklärt sind. Eine solche
Konstellation liegt namentlich vor, wenn am Vergabeverfahren lediglich zwei Anbieterinnen teilnehmen
oder der Zuschlag ohne Weiteres an die nächstbesser platzierte Anbieterin erteilt werden kann, da
keine weiteren Anbieterinnen für den Zuschlag in Frage kommen. Hingegen mangelt es
beispielsweise an der erforderlichen Klarheit, wenn zweifelhaft ist, ob die Beschwerdeführerin des
vorinstanzlichen Beschwerdeverfahrens das wirtschaftlich günstigste Angebot eingereicht hat (vgl. E.
6.3.4 hiernach). 
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6.2.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist indes nicht vorausgesetzt, dass die
Vergabebehörde im kantonalen Rechtsmittelverfahren einen Antrag auf die direkte Erteilung des
Zuschlags stellen müsste. Vielmehr steht es aus prozessökonomischen Gründen grundsätzlich in der
Kompetenz der kantonalen Beschwerdeinstanz, in der Sache selbst zu entscheiden. Dies muss
insbesondere dann gelten, wenn bloss noch die im kantonalen Verfahren beschwerdeführende
Anbieterin für einen Zuschlag in Frage kommt. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin des
bundesgerichtlichen Verfahrens als Beschwerdeführerin des kantonalen Beschwerdeverfahrens im
vorinstanzlichen Verfahren ausserdem einen entsprechenden Antrag auf eine direkte
Zuschlagserteilung gestellt. Sodann ist der Vertragsschluss mit der Beschwerdeführerin des
bundesgerichtlichen Verfahrens noch nicht erfolgt. In diesem Lichte ist es grundsätzlich nicht zu
beanstanden, wenn die Vorinstanz trotz fehlendem Antrag seitens der Vergabebehörde ein
reformatorisches Urteil zugunsten der Beschwerdegegnerin gefällt hat. 
6.3 Die Beschwerdeführerin bringt im Weiteren vor, der direkte Zuschlag an die Beschwerdegegnerin
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mit dem im Vergabeverfahren am drittbesten bewerteten Angebot sei unhaltbar. Nach ihrer
Auffassung hat Letztere nicht das wirtschaftlich günstigste Angebot offeriert. In Anbetracht des
Gebots der Gleichbehandlung und des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes wäre die Vorinstanz vielmehr
verpflichtet gewesen, sämtliche Anbieterinnen zu berücksichtigen. Nur auf diese Weise hätte sie
sicherstellen können, dass sämtliche Anbieterinnen gleich behandelt würden und das wirtschaftlich
günstigste Angebot den Zuschlag erhalte. 
6.3.1 Im Grundsatz bringt eine Anbieterin, die den Zuschlag nicht erhalten hat und keine Beschwerde
erhebt, damit zum Ausdruck, den Vergabeentscheid zu akzeptieren. Dieser Grundsatz ist im Lichte
der Eigenheiten des Vergabeverfahrens indes zu präzisieren. Dabei gilt es insbesondere, die
öffentlichen Interessen an den formellen Anforderungen des Beschaffungsrechts zu berücksichtigen.
Wenn die Vorinstanz davon ausgeht, eine nicht beschwerdeführende Partei habe den
Vergabeentscheid akzeptiert, ist dies im Rahmen des Beschaffungsrechts nur insofern richtig, als
diese mit dem Zuschlag an die im Vergabeverfahren erstplatzierte Anbieterin einverstanden ist. Wie
das Bundesgericht bereits dargelegt hat, wird mit einer Zuschlagsverfügung entschieden, dass die 
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erstplatzierte Anbieterin des Vergabeverfahrens den Zuschlag erhält. Zugleich wird gesagt, dass die
anderen am Verfahren beteiligten Anbieterinnen den Zuschlag nicht erhalten. Die Aufhebung der
Zuschlagsverfügung wirkt deshalb nicht nur inter partes, sondern entfaltet eine ungeteilte Wirkung für
sämtliche am Vergabeverfahren beteiligten Anbieterinnen (vgl. BGE 141 II 14 E. 4.7 S. 32; vgl. auch
E. 1.2.4 hiervor). Erhebt eine Anbieterin, die im Vergabeverfahren den Zuschlag nicht erhalten hat,
kein Rechtsmittel gegen den Vergabeentscheid der Vergabebehörde, drückt diese Anbieterin damit
lediglich aus, dass sie den Zuschlag an die im Vergabeverfahren erstplatzierte Anbieterin unter dem
von der Vergabebehörde angewendeten Prüfungsmassstab (Anwendung der Zuschlagskriterien)
akzeptiert. Sie bringt hingegen nicht zum Ausdruck, dass sie auch mit einem Zuschlag an eine
andere am Vergabeverfahren beteiligte, schlechter platzierte Anbieterin einverstanden wäre. Dies
muss insbesondere auch dann gelten, wenn sich dieser Prüfungsmassstab verändert. Bereits
aufgrund der ungeteilten Wirkung der Aufhebung einer Zuschlagsverfügung drängt sich die
Berücksichtigung sämtlicher Anbieterinnen auf, die für den Zuschlag nunmehr wieder in Frage
kommen. 
6.3.2 Die ungeteilte Wirkung der Aufhebung eines Vergabeentscheids als Eigenheit des
Vergabeverfahrens ist Ausfluss aus dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz nach Art. 1 Abs. 3 lit. d IVöB
und Art. 13 lit. f IVöB. Der vergaberechtliche Wirtschaftlichkeitsgrundsatz bezweckt namentlich die
wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel (vgl. Art. 1 Abs. 3 lit. d IVöB; BGE 143 II 425 E. 4.4.2
S. 434). Nachachtung verschafft ihm die Vorgabe, dass die Zuschlagskriterien die Vergabe an das
wirtschaftlich günstigste Angebot gewährleisten müssen (vgl. Art. 13 lit. f IVöB; BGE 143 II 553 E.
6.4 S. 559). Der Grundsatz bestimmt im Weiteren, dass unter all den Angeboten, die die vordefinierte
Leistung offerieren, das wirtschaftlich günstigste gewählt wird (vgl. BGE 137 II 313 E. 3.6.1 S. 326 f.;
Urteil 2C_147/ 2017 vom 23. Januar 2018 E. 2.5.2). Der Vorinstanz ist es zwar unbenommen, unter
der Voraussetzung von Art. 18 Abs. 1 IVöB ein reformatorisches Urteil zu fällen (vgl. E. 6.2.1
hiervor). Sie hat dabei indes dem öffentlichen Interesse an einem möglichst guten Angebot und dem
haushälterischen Umgang mit den öffentlichen Mitteln massgeblich Beachtung zu schenken (vgl.
BGE 143 II 425 E. 4.4.2 S. 434; BEYELER, Öffentliche Beschaffung, 
BGE 146 II 276 S. 287

Vergaberecht und Schadenersatz, 2004, Rz. 210 ff.). Das beinhaltet insbesondere, dass die
Anbieterin mit dem potenziell bestplatzierten Angebot effektiv zum Zuge kommen kann. Der
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz bekommt im Beschaffungsrecht als Optimierungsprinzip eine zentrale
und eigenständige Bedeutung: Er soll sowohl formell im Sinne eines Prozessgrundsatzes als auch
materiell im Sinne eines Bewertungsgrundsatzes sicherstellen, dass der Zuschlag der Anbieterin mit
dem wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wird. 
6.3.3 Im Lichte der eigenständigen und zentralen Bedeutung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes im
Beschaffungsrecht ergibt sich für die vorliegende Konstellation Folgendes: Korrigiert die Vorinstanz
eine fehlerhafte Anwendung der Zuschlagskriterien durch die Vergabebehörde und gelangt sie zur
Erkenntnis, dass eine entsprechende Neubewertung der Angebote vorzunehmen ist (...), darf die
Neubewertung anhand des korrigierten Prüfungsmassstabs nicht nur auf die Angebote der vormaligen
Zuschlagsempfängerin (Beschwerdeführerin) und der anfechtenden Anbieterin(nen)
(Beschwerdegegnerin) beschränkt werden. Eine solche Einschränkung inter partes würde dem Prinzip
der ungeteilten Wirkung zuwiderlaufen, den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz verletzen und auch das
Gebot der Gleichbehandlung ausser Acht lassen, wonach sämtliche Anbieterinnen in gleicher Weise
in den Genuss einer Bewertung ihres Angebots anhand des korrigierten Prüfungsmassstabs gelangen
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sollen (vgl. Art. 1 Abs. 3 lit. b IVöB; Art. 11 lit. a IVöB).

6.3.4 Wie bereits dargelegt, darf die kantonale Beschwerdeinstanz ihre Kompetenz, ein
reformatorisches Urteil zu fällen, nur in Konstellationen anwenden, die hinreichend geklärt sind.
Ansonsten ist die Angelegenheit - unter Umständen mit einer verbindlichen Anordnung - zur
Neubewertung dieser Angebote anhand des von der kantonalen Beschwerdeinstanz korrigierten
Prüfungsmassstabs an die Vergabebehörde zurückzuweisen (vgl. E. 6.2.1 hiervor; Art. 18 Abs. 1
IVöB; vgl. auch § 30 Abs. 4 BeG/BL).
In der vorliegenden Angelegenheit, in der die Vorinstanz zu Recht diverse Korrekturen bei der
Anwendung der Zuschlagskriterien Preis und Qualität sowie deren Teilkriterien vornimmt (...), liegt
grundsätzlich eine Konstellation vor, in der nicht hinreichend erstellt ist, welche Anbieterin das
wirtschaftlich günstigste Angebot offeriert hat. Mangels der erforderlichen Klarheit bedarf es deshalb
der Aufhebung des Zuschlags und der Rückweisung der Angelegenheit an die 
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Vergabebehörde. Die Vergabebehörde hat eine Neubewertung mit vollem Ermessen anhand des
neuen, vorinstanzlich korrigierten Prüfungsmassstabs vorzunehmen. Dabei hat sie die anderen
Anbieterinnen wieder ins Vergabeverfahren einzubeziehen, soweit dem keine verfahrensrechtliche
Hindernisse (z.B. rechtskräftiger Verfahrensausschluss mangels Erfüllung der Eignungskriterien)
entgegenstehen. 
6.4 Aus dem für das Bundesgericht verbindlich festgestellten Sachverhalt ergibt sich namentlich,
dass die im Vergabeverfahren zweitplatzierte Anbieterin zum Preis von Fr. 340'375.- und die im
Vergabeverfahren viertplatzierte Anbieterin zum Preis von Fr. 344'325.- offeriert haben, während die
drittplatzierte Beschwerdegegnerin ein Angebot zum Preis von Fr. 325'825.- und die
Beschwerdeführerin als vormalige Zuschlagsempfängerin ein Angebot zum Preis von Fr. 412'350.-
eingereicht haben. Vor diesem Hintergrund ist es durchaus denkbar, dass neben der
Beschwerdegegnerin und der Beschwerdeführerin eine andere am Vergabeverfahren beteiligte
Anbieterin das wirtschaftlich günstigste Angebot im Sinne von Art. 1 Abs. 3 lit. d IVöB und Art. 13 lit.
f IVöB eingereicht hat. Da die Vorinstanz bei ihrer Neubewertung lediglich die Angebote der
erstplatzierten Anbieterin (Beschwerdeführerin) und der drittplatzierten Anbieterin
(Beschwerdegegnerin) des Vergabeverfahrens berücksichtigt, die weiteren Angebote indes ausser
Acht lässt und den Zuschlag im Rahmen eines reformatorischen Urteils dennoch direkt an die
Beschwerdegegnerin erteilt, verletzt sie den vergaberechtlichen Wirtschaftlichkeitsgrundsatz nach
Art. 1 Abs. 3 lit. d IVöB und Art. 13 lit. f IVöB. Insoweit die Gebote der Gleichbehandlung und der
Transparenz nach Art. 1 Abs. 3 lit. b und c IVöB ihrerseits auf die Wirtschaftlichkeit der
Beschaffungen durch eine Marktöffnung abzielen (vgl. BGE 143 II 425 E. 4.4.2 S. 434), sind auch
diese beschaffungsrechtlichen Grundsätze verletzt. Die Beschwerde ist in diesem Punkt teilweise
gutzuheissen. Damit erübrigt sich die Behandlung des Subeventualantrags, soweit dieser überhaupt
zulässig wäre.
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